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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 
Gemeinschaftliche Bundesabgaben 

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 
Gemeinschaftliche Bundesabgaben 

§ 10. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Mindeststeuer, die Einmalzahlungen 
gemäß dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und 
Finanzmarkt sowie gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, 
die Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Weinsteuer, die 
Schaumweinsteuer, die Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die 
Mineralölsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die 
Stiftungseingangssteuer, die Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die 
Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die 
Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene 
Versicherungssteuer, die Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe, die 
Spielbankabgabe und der Kunstförderungsbeitrag. 

§ 10. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Mindeststeuer, die Einmalzahlungen 
gemäß dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und 
Finanzmarkt sowie gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, 
die Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Weinsteuer, die 
Schaumweinsteuer, die Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die 
Mineralölsteuer, die Paketsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die 
Stiftungseingangssteuer, die Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die 
Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die 
Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene 
Versicherungssteuer, die Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe, die 
Spielbankabgabe und der Kunstförderungsbeitrag. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
Beteiligung der Gebietskörperschaften an den gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben 
Beteiligung der Gebietskörperschaften an den gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben 
§ 11. (1) Die Erträge der im § 10 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zwischen dem Bund, 
den Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in 
folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 
 

 Bund Länder Gemeinden 
Grunderwerbsteuer 5,702 0,556 93,742 
Bodenwertabgabe 4,000 – 96,000 

§ 11. (1) Die Erträge der im § 10 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zwischen dem Bund, 
den Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in 
folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 
 

 Bund Länder Gemeinden 
Grunderwerbsteuer 5,702 0,556 93,742 
Bodenwertabgabe 4,000 – 96,000 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abgaben mit einheitlichem Schlüssel 67,934 20,217 11,849 

 
Abgaben mit einheitlichem Schlüssel sind die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Mindeststeuer, die Einmalzahlungen 
gemäß dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und 
Finanzmarkt sowie gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, 
die Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Schaumweinsteuer, die 
Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Erbschafts- 
und Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer, die Stabilitätsabgabe, die 
Flugabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die Versicherungssteuer, die 
Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene Versicherungssteuer, die 
Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe und der Kunstförderungsbeitrag. 

Abgaben mit einheitlichem Schlüssel 67,934 20,217 11,849 
 
Abgaben mit einheitlichem Schlüssel sind die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Mindeststeuer, die Einmalzahlungen 
gemäß dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und 
Finanzmarkt sowie gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, 
die Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Schaumweinsteuer, die 
Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Paketsteuer, 
die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer, die 
Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die 
Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene 
Versicherungssteuer, die Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe und der 
Kunstförderungsbeitrag. 

(2) bis (9) … (2) bis (9) … 
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